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Vergaberichtlinien von Fahrtkostenzuschüssen für Auslandsreisen für 
Jugendorchester aus Mitteln aus der Werner und Erika Messmer Stiftung 
 
Der Blasmusikverband Hegau-Bodensee 1893 e. V. fördert Reisen von Jugendorchestern 
oder Jugendgruppen von Mitgliedsvereinen durch Reisekostenzuschüsse. 
 
Aus Mittel der Erika und Werner Messmer Stiftung stehen hierfür, derzeit, jährlich  
1.000,00 EUR zur Verfügung. Die Höhe der Förderung richtet sich nach der Anzahl der 
gestellten Anträge und ist auf maximal 500,00 EUR pro Jahr und Verein begrenzt. 
 
Folgende Voraussetzungen sind einzuhalten: 
  

1. Vor Antritt der Reise ist eine formlose Anfrage, mit Beschreibung des 
Vorhabens, an den Präsidenten des Blasmusikverbandes 
einzureichen. 

2. Gefördert werden grundsätzlich nur Reisen ins Ausland, die mit einem 
musikalischen Auftritt verbunden sind. 

3. Förderfähig ist auch die Teilnahme an internationalen Wettbewerben, 
Festivals und dergleichen. 

4. Nicht gefördert werden Vereinsausflüge. 
5. Über den Aufenthalt ist ein Bericht zu fertigen, welcher die Reise 

beschreibt und in der Fachzeitschrift „Die Blasmusik“ abgedruckt 
werden kann. Ein Bild ist dem Bericht beizufügen. 

6. Die Einreichung des Berichts gilt als Mittelabruf. Ein Vereinskonto für 
die Auszahlung des Zuschusses ist anzugeben. 

7. Die Auszahlung erfolgt zum Jahresende, wenn alle 
Auszahlungsanträge vorliegen. 

 
Für die Teilnahme am Internationalen Jugendkapellentreffen der Bodensee-Region gelten 
gesonderte Förderbedingungen. Die Teilnahmebestätigung gilt als Förderantrag.  
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